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Preußischer Staatsrat, Weimarer Republik

Der Staatsrat gehörte neben dem Staatsministerium und dem Landtag

zu den Hauptorganen des preußischen Verfassungslebens. Er wurde

mit der Verfassung vom 30. November 1920 eingeführt. Der Staatsrat

sollte die Provinzen bei der Gesetzgebung und Verwaltung vertreten.

Seine Mitglieder wurden von den Provinzial- bzw. Kommunallandtagen

gewählt. Es kam ihm beim Gesetzgebungsverfahren jedoch nur ein

Initiativrecht und ein Recht zum aufschiebenden Einspruch zu. Nur in

wenigen Ausnahmefällen besaß er ein Zustimmungsrecht.

Abzugrenzen ist der preußische Staatsrat der Weimarer Republik

von dem von 1817 bis (de iure) 1918 existierenden Staatsrat, der als

Beratungsgremium der Staatsleitung fungierte.
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